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Aargauer Schiesssportverband AGSV
BL Feldschiessen 

Werner Stauffer

Höhestrasse 5






5724 Dürrenäsch

Tel. 062 / 777 53 80
079 648 30 43




Fax. 062 / 777 53 84
stauffer.wm@bluewin.ch

EIDGENÖSSISCHES  300m -FELDSCHIESSEN  2010

4. – 6. Juni

KANTONALE  WEISUNGEN  
*****************************************************************

1.
Allgemeines

1.1
Grundlagen für die Durchführung des Feldschiessens sind:


- Reglement über das Eidg. Feldschiessen 300m gültig ab 2005.

- Die geltenden Verordnungen über das Schiesswesen ausser Dienst 

  (Schiessordnung SSV und Schiessordnung EMD) gültig ab 1996.


- Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanz- und ordonnanzähnlichen

  Waffen im Schiesswesen ausser Dienst vom 1.1.1997 und Ergänzungen bis
1.1.07.


- Merkblatt für das Schiesswesen ausser Dienst 2009. Form 27.123 d.
1.2
Verantwortlich für die Organisation und Durchführung des Feldschiessens sind


die Vereine, denen ein Schiessplatz zugeteilt wurde.
1.3
Eine Anmeldung der Vereine an die Schiessplätze ist nicht erforderlich. Die 
Zuteilung


ist aufgrund des kantonalen Verzeichnisses der Schiessplätze gegeben.
1.4
Die Vereine werden dringend ersucht, durch geeignete Werbung, für eine


grosse Beteiligung zu sorgen.

2.
Schiessbetrieb

2.1
Das Feldschiessen findet an einem Wochenende (Freitag bis Sonntag) statt.


Der Freitag, 05. Juni ist ein offizieller Schiesstag und gilt nicht als Vorschiessen.

Es dürfen 2 Vorschiessen zusätzlich durchgeführt werden.

Die Organisatoren werden dringend angehalten, mindesten 1 Vorschiessen

ca. 1 Woche vor dem offiziellen Feldschiessen durchzuführen.
2.2
Auf Schiessanlagen, auf denen das Feldschiessen durchgeführt wird, darf am gleichen

Schiesshalbtag auf die gleiche Distanz keine andere Schiessübung abgehalten werden.
2.3.
Die Schiessanlagen sind vor dem Schiessen so instand zu stellen, dass ein reibungsloser

Schiessbetrieb gewährleistet ist.

2.4
Es darf nur mit Ordonnanzwaffen geschossen werden.

Ab 1.1.98 ist das Ringkorn auf Karabinern und Langgewehren zugelassen.

Ab 1.1.99 darf mit dem Stgw.57 auch ab Vorderstütze geschossen werden,


wenn es die Standverhältnisse zulassen.


Ab 1.1.04 ist beim Stgw. 57 die neue Visierung gestattet.


Auf dem Schiessplatz ist vom durchführenden Verein eine Waffenkontrolle und eine
 
Entladekontrolle durchzuführen.

3.
Teilnahmeberechtigung gem. Reglement Feldschiessen Art. 6.


3.1 Ein Schütze darf auf jeder Distanz (300 und 25 oder 50m) im gleichen Jahr nur 


je einmal am Feldschiessen teilnehmen.
3.2
Das obligatorische Programm und das Feldschiessen müssen im gleichen Verein geschossen

werden. Ausnahme, Wohnortswechsel.
3.3
JS und jugendliche Teilnehmer am Feldschiessen.
3.3.1
Am Feldschiessen mit Anspruch auf Bundesleistungen können teilnehmen:

- Mädchen und Knaben die am 1. Januar das 17. Altersjahr angetreten haben,

  Vereinsmitglied sind und einen Jungschützenkurs besuchen.

- Es sind dies die Jahrgänge 1991-1993, oder Burschen mit Jg.90, die den JS-Kurs

 
  noch vor der RS beenden können.
3.3.2
Jugendliche ab 10 Jahren können unter speziellen Bedingungen ebenfalls am FS teilnehmen.

Beachten Sie hierzu:
Merkblatt SSV/USS vom Nov. 1992.



Schreiben SSV vom   5. Januar 1994.



Schreiben SSV vom 28. März 1994


- Die Resultate sind in die Ranglisten aufzunehmen und müssen mitgezählt


   werden. Auszeichnungsberechtigung (JJ).

- Es werden für diese Teilnehmer keine Bundesbeiträge ausgerichtet.

4.
Schiessprogramm



Das Schiessprogramm ist im Art. 17 des FS-Reglementes festgelegt.

5.
Vereinswettkampf

5.1
Der Vereinswettkampf wird in 4 Stärkeklassen ausgetragen.

Die Einteilung der Stärkeklassen können Sie dem Verzeichnis der Schiessplätze entnehmen.
6.
Auszeichnungen


6.1
Vereine:

Der General Guisan Wanderpreis wird im Jahr 2010 in der 4. Stärkeklasse abgegeben.


Bedingungen: 
Bestes Vereinsresultat



6.2
Einzelauszeichnungen

Punktzahlen siehe Tabelle auf dieser Rückseite.
6.3
Alle Auszeichnungen werden am FS-Rapport pro Schiessplatz abgegeben.
6.4
Alle am FS nicht abgegebenen Auszeichnungen gehen zurück an Kant. Feldchef.


Jeder Rückschub und jede Nachbestellung hat ebenfalls nur an ihn zu erfolgen.

7.
Finanzielles

7.1
Für alle Schützen ist die Teilnahme am Feldschiessen gratis.
7.2
Die durchführende Sektion erhält von den teilnehmenden Sektionen einen 


Unkostenbeitrag von Fr. 4.-- pro Teilnehmer/in für ihre Aufwendungen.


Meldungen an die Kant. Leitung Feldschiessen 2010.

8.1
Die elektr. Daten ( Abrechnung ) dringend am So. 06. Juni bis spätestens 


15.00 Uhr an pg@infrasoft.ch senden.

8.2
Meldung am Sonntag den 06. Juni 

telefonisch (062 777 53 80), Fax. (062 777 53 81) oder Email. (stauffer.wm@bluewin.ch) ab 12.00 Uhr an die kantonale Leitung.


Gemäss Meldeschema. Bitte nur diese 1 Seite melden.

Alle diese Meldungen müssen bis 15.00 Uhr beim BL Feldschiessen eingetroffen sein.

8.3
Nach dem Feldschiessen sind alle erhaltenen Unterlagen sofort zurückzusenden.

Spätestens bis Dienstag, den 08. Juni auf Post aufgegeben.


Keine Express Sendungen (zu teuer).



Versandmappe mit Ringmäppli enthaltend:

-   Je 1 Absend-Liste pro Sektion

-   1 Platzrangliste (aller Sektionen)

-   1 Einzelrangliste mit allen Kranz- und Anerkennungskarten Gewinnern.

· Sämtliche überzähligen Auszeichnungen, Kränze und Anerkennungskarten.

· Ringmäppli komplett.


8.4
Die Platzranglisten mit einem kleinen Pressebericht sollte unbedingt auch 


an die lokalen Presseagenturen ihrer Region und der Aargauer Zeitung in


5400 Baden bis Montag, 07. Juni 2010 zugestellt werden.


Bereits heute danke ich allen die sich für die Organisation und das gute Gelingen des Feldschiessens 2010 einsetzen und wünsche Ihnen einen unfallfreien Schiessbetrieb, eine hohe Beteiligung und „guet Schuss“.




Für die kantonale Leitung



BL Feldschiessen





Werner Stauffer
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